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Symposium 2019

Herausforderung: Aufgeben ist keine Option

Herausforderungen begegnen und sie er-
folgreich meistern – beim traditionellen 
Symposium der Ingenieurkammer in der 
kING in Ingelheim verfolgten über 300 Gäs-
te aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
die Vorträge der rheinland-pfälzischen 
Umweltministerin Ulrike Höfken und von  
Ex-Boxweltmeister und Motivationsex-
perte Henry Maske. Sie gaben Einblicke in 
Herausforderungen, denen sie sich stellen 
mussten und müssen.

„Die Herausforderungen an die Ingenieur-
disziplin sind komplex und anspruchsvoll. 
Das Fachwissen im Ingenieurwesen ist 
aufgrund der Digitalisierung geradezu ex-
plodiert“, sagte der Präsident der Ingeni-
eurkammer Rheinland-Pfalz, Dr.-Ing. Horst 
Lenz in seiner Begrüßungsrede. „War unsere 
Arbeit noch vor Jahren fast ausschließlich 
ingenieurwissenschaftlich orientiert, so 
muss der heutige Ingenieur auch fundierte 
Kenntnisse in Haftungs- und Personalfragen 
sowie der Kommunikation und im Marke-
ting mitbringen“, führte er weiter aus. Lenz 
äußerte sich darüber hinaus kritisch zum 
HOAI-Urteil des Europäischen Gerichts-
hofs vom 4. Juli 2019, das die Mindest- und 
Höchstsätze der Honorarordnung für Archi-
tekten und Ingenieure kippte. „Damit wird 

ein ruinöser Dumpingpreis-Wettbewerb in 
Gang gesetzt. Am Ende leidet der Verbrau-
cher unter den Schnäppchen-Bauwerken 
von minderwertiger Qualität“, warnte der 
Kammerpräsident abschließend.
„Je größer der Handlungsdruck im Bereich 
Klimaschutz wird, desto größer wird auch 
die Nachfrage für technologische Lösun-
gen“, sagte Umwelt- und Energieministerin 
Ulrike Höfken. Hier komme der Expertise 
von Ingenieurinnen und Ingenieuren eine 
Schlüsselrolle zu. „Klar ist: Wir müssen heu-
te die technologischen Weichen stellen, 
um mit neuen Lösungen die Chancen und 
Herausforderungen der Energiewende von 
der Produktion über die Sektorkopplung 
sowie Effizienzsteigerung bis hin zur Digi-
talisierung zu erreichen. So wird es uns ge-
meinsam gelingen, den nachhaltigen Um-
gang mit unseren Rohstoffen zu sichern, 
die Umwelt zu schützen und dabei Wert-
schöpfung, Arbeitsplätze und Einkommen 
im Land zu schaffen. Dabei unterstützt uns 
gerade auch die Ingenieurskunst ‚made in 

Rheinland-Pfalz‘, die weltweit hohes Anse-
hen genießt“, so Höfken weiter.

„Nur wer aufgibt, hat verloren“: Henry Mas-
ke zog in seinem rund einstündigen Vortrag 
Parallelen zwischen Erfolg im Spitzensport 
und persönlichem Erfolg. Er berichtete von 
seinen sportlichen Anfängen, an denen ihm 
sogar von einer Boxerkarriere abgeraten 
wurde, seinem Olympiasieg 1988 in Seoul 
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Der Stargast des Abends: der ehemalige Boxwelt-
meister Henry Maske bei seinem Vortrag „Nur wer 
aufgibt, hat verloren!“.

Kammerpräsident Dr.-Ing. Horst Lenz begrüßte 
die anwesenden Gäste zum Symposium der 
Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz mit dem Titel 
„Herausforderung“.

Kammergeschäftsführer Martin Böhme führte als 
Moderator durch den Abend.
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und dem Wechsel ins Profilager. Dort stieg 
er nach 31 Siegen und einer Niederlage aus 
dem Sport aus. Doch nach elf Jahren – in-
zwischen war er Franchiseunternehmer 
einer Fastfood-Kette und Gründer der Stif-
tung „A Place for Kids“ – hatte er ein erfolg-
reiches Comeback und stellte sich seiner 
Herausforderung: Eine Revanche gegen Vir-
gil Hill. Disziplin und eisernes Training seien 
die Grundlage für den Erfolg gewesen, so 
der 55-jährige. 

Im Vorfeld der Veranstaltung wurden lang-
jährige Mitglieder der Ingenieurkammer 
Rheinland-Pfalz geehrt. Die goldenen Eh-
rennadeln für 30 Jahre Mitgliedschaft gin-
gen unter anderem an Ingenieure und In-
genieurinnen aus Bingen, Speyer, Thür und 
Reinsfeld.

Über 300 Gäste folgten am 13.11.2019 der Einladung der Ingenieurkammer in die Kultur- und  
Kongresshalle kING nach Ingelheim. 

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung versammelten sich die Gäste zu einem Empfang im Foyer der 
Kongresshalle. 

Kammerpräsident Dr.-Ing. Horst Lenz mit der 
rheinland-pfälzischen Umweltministerin Ulrike 
Höfken und dem ehemaligen Boxweltmeister 
Henry Maske.

Weitere Impressionen der Veranstaltung 
finden Sie unter www.ing-rlp.de.

Fachgruppe Wasser – Raum – Umwelt

Verabschiedung von Traute und Weisz 
Im Rahmen einer Sitzung der Fachgruppe 
„Wasser – Raum – Umwelt“, die unmittelbar 
vor dem Symposium stattfand, wurde Dipl.- 
Ing. Otto Rudolf Traute feierlich aus der 
Fachgruppe in den Ruhestand verabschie-
det. Herr Traute ist 1979 der Ingenieurkam-

mer Rheinland-Pfalz als Beratender Ingeni-
eur beigetreten und gehörte von 2001 bis 
2004 dem Kammervorstand an. 2010 wurde 
er aufgrund seiner außerordentlichen Ver-
dienste um den Berufsstand der Ingenieure 
zum Ehrenmitglied der Ingenieurkammer 
ernannt und mit einer Verdienstmedaille 
ausgezeichnet. Herr Traute war seit 2010 im 
Fachausschuss „Wasserwirtschaft“ und Vor-
sitzender der Fachgruppe „Wasser – Raum 
– Umwelt“, bis er sein Amt im Jahr 2007 an 
Dipl.-Ing. Roland Weisz übergab. 

Letzterer verabschiedet sich nun nach zwölf 
Jahren ebenfalls als Fachgruppenvorsitzen-
der und übergibt sein Amt an Dipl.-Ing. (FH) 
Horst Huhmann. Herr Weisz bleibt der Fach-
gruppe weiterhin als Mitglied erhalten. 

Für das langjährige Engagement in der In-
genieurkammer Rheinland-Pfalz danken 
wir Herrn Traute und Herrn Weisz ganz 
herzlich und wünschen ihnen alles Gute auf 
ihrem weiteren Weg. Herrn Huhmann wün-
schen wir einen guten Start und viel Erfolg 
in seinem neuen Amt.

Von links: Kammerpräsident Dr.-Ing. Horst Lenz, 
Dipl.-Ing. Otto Rudolf Traute und Dipl.-Ing. Roland 
Weisz.

Der neue Vorsitzende der Fachgruppe „Was-
ser-Raum -Umwelt“: Dipl.-Ing. (FH) Horst Huhmann.
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Symposium 2019
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Kammer aktiv

Vertreterversammlung
Die zweite Vertreterversammlung des Jah-
res tagte am 22. Oktober 2019 im Konfe-
renzzentrum der Ingenieurkammer Rhein-
land-Pfalz in Mainz. 26 Mitglieder folgten 
dabei der Einladung des Präsidenten in die 
Mainzer Malakoff-Passage. 

Die Vertreterversammlung wurde durch 
Dr. Martin Hummrich, Abteilungsleiter im 
rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministe-
rium eröffnet, der einen Impulsvortrag zur 
Umsetzung der Unterschwel-
lenvergabeordnung UVgO in 
Rheinland-Pfalz hielt. Nach diver-
sen Gesprächen hat das rhein-
land-pfälzische Wirtschaftsmi-
nisterium einer Anhebung der 
Auftragswertgrenze für freihän-
dige Vergabe von freiberuflichen 
Leistungen zugestimmt. Unter 
Punkt 3.2.2 „Planungsleistungen“ 
der neuen Verwaltungsvorschrift 
heiße es, dass bei Planungsleis-
tungen von Architekten und 
Ingenieuren (Grundleistungen, 
Beratungsleistungen wie z.B. Um-
weltverträglichkeitsstudien und 
besondere Leistungen wie z.B. 
Bedarfsplanung oder Bedarfser-
mittlung nach § 3 Abs. 1 bis 3 der 
Honorarordnung für Architekten 
und Ingenieure) bis zu einer Auf-
tragswertgrenze von 25.000,00 
Euro von einem unverhältnismä-
ßigen Aufwand auszugehen sei. In diesen 
Fällen kann mit nur einem Planungsbüro 
verhandelt werden.

In seinem anschließenden Bericht stellte 
der Kammerpräsident Herr Dr. Lenz zu-
nächst die Mitgliederentwicklung anhand 
einer Statistik in den vergangenen drei Jah-
ren dar. In allen Sparten der Kammermit-
gliedschaft war auch in den letzten Jahren 
ein Zuwachs der Mitgliederzahlen zu ver-
zeichnen. Anschließend informierte Lenz 
die anwesenden Vertreter über relevante 
berufspolitische Themen. So berichtete 
Lenz über aktuelle Entwicklungen rundum 
die Auftragswertermittlung. Bereits An-
fang des Jahres leitete die EU-Kommission 
ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
Deutschland wegen europarechtswidri-
ger Auftragsermittlung bei Planungsleis-
tungen ein. Die Kommission rügte dabei 
die Vereinbarkeit der Vergabeverordnung 
mit den EU-Vorschriften für die Vergabe 
öffentlicher Aufträge. Laut der deutschen 
Honorarordnung für Architekten und Inge-
nieure (HOAI) behandelt die Vergabepraxis 
in Deutschland verschiedene Planungsleis-
tungen nicht als gleichwertige Leistungen. 

Die Planungsleistungen werden im Unter-
schwellenbereich entsprechend nicht ad-
diert, sodass das Gesamtvolumen oftmals 
unter dem EU-Schwellenwert 25.000,00 € 
bleibt. Bei Unterschreitung der Auftrags-
wertgrenze darf auch ohne Aufforderung 
weiterer Planungsbüros zur Abgabe eines 
Angebots mit nur einem Planungsbüro ver-
handelt werden. Dieses Vorgehen hat die 
EU-Kommission nun kritisiert. Lenz steht 
dem eingeleiteten Vertragsverletzungs-

verfahren kritisch gegenüber, da dies aus 
seiner Sicht zu einem Dumpingpreis-Markt 
führt. Langfristig würden vor allem kleine 
und mittelständische Unternehmen darun-
ter leiden. Denn die aufwändigen Bewer-
bungsverfahren um Planungsaufträge sind 
oftmals sehr kostenintensiv für Bewerber 
und der erforderliche Aufwand steht oft-
mals in keinem Verhältnis zur Auftragssum-
me, so Lenz.

Des Weiteren berichtete der Präsident über 
die aktuellen Entwicklungen rund um die 
Honorarordnung für Architekten und In-
genieure (HOAI). Am 4. Juli 2019 hat der 
Europäische Gerichtshof (EuGH) entschie-
den, dass die verbindlichen Höchst- und 
Mindestsätze für Planungsleistungen in 
der HOAI gegen europarechtliche Vorga-
ben verstoßen. Begründet wurde die Ent-
scheidung damit, dass in Deutschland Pla-
nungsleistungen von Dienstleistern ohne 
entsprechende fachliche Eignung erbracht 
werden können. Der EuGH sieht hier eine 
Inkohärenz in der deutschen Regelung im 
Hinblick auf das mit den Mindestsätzen 
verfolgte Ziel, eine hohe Qualität der Pla-
nungsleistungen zu erhalten. Das Urteil hat 

den Berufsstand der deutschen Bauinge-
nieure erschüttert und viele offene Fra-
gen hervorgerufen. Entsprechend ist die 
Ingenieurkammer zum einen bemüht, ih-
ren Mitgliedern Hilfestellung in Bezug auf 
Unklarheiten zu leisten und zum anderen 
der Landespolitik Impulse für die künftige 
Gestaltung der HOAI zu geben. Die Planer- 
organisationen sprechen sich dafür aus, das 
EuGH-Urteil zweistufig umzusetzen. In der 
ersten Stufe ist Anpassung der HOAI nach 

dem Modell der Steuerbera-
tervergütungsverordnung 
vorgesehen. Hiernach gel-
ten HOAI-Honorare nur dann 
nicht, wenn etwas anderes 
ausdrücklich vereinbart wird. 
In der zweiten Stufe werden 
formale, berufspolitische und 
politische Rahmenbedingun-
gen geschaffen, die die recht-
lichen Lücken zur Herstellung 
von Kohärenz schließen. Das 
finale Ziel ist, die Verbindlich-
keit der Mindestsätze wieder-
herzustellen. 

Ferner berichtete Lenz über 
den erfolgreichen Umzug der 
Kammergeschäftsstelle in die 
neuen Büroräume in der Mala-
koff-Passage im März 2019. Als 
Vorteile des neuen Standorts 
gab der Präsident die größere 

Gesamtfläche der gemieteten Räumlichkei-
ten an, wodurch der Konferenzbereich der 
Kammer ebenfalls verlagert und in die Ge-
schäftsstelle integriert werden konnte. Die 
Lage in der Nähe zum Südbahnhof und die 
Parkmöglichkeiten vor Ort seien ebenfalls 
ausschlaggebend für den Umzug gewesen. 
Die feierliche Einweihung der neuen Räume 
fand am 16. September 2019 mit 80 gelade-
nen Gästen statt, darunter die Staatssekre-
tärin des Wirtschaftsministeriums Daniela 
Schmitt. 

Im Themenblock Öffentlichkeitsarbeit wur-
den diverse Projekte und Veranstaltungen 
der vergangenen Monate evaluiert. Im 
Anschluss an den Bericht des Präsidenten 
nutzten die Fachgruppenvorsitzenden die 
Gelegenheit, aus ihren Ingenieurdisziplinen 
zu berichten und die TeilnehmerInnen fach-
lich und organisatorisch auf den neuesten 
Stand zu bringen.

Die nächste Vertreterversammlung findet 
im April 2020 statt. 

Dr. Martin Hummrich, Abteilungsleiter im rheinland-pfälzischen Wirtschafts-
ministerium, hält einen Impulsvortrag zur Umsetzung der Unterschwellen-
vergabeordnung UVgO in Rheinland-Pfalz vor den gewählten Vertretern der 
Ingenieurkammer.
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Neuregelung

Aufwands- und Entschädigungsordnung 
Die Vertreterversammlung der Ingenieur-
kammer Rheinland-Pfalz hat am 22. Oktober 
2019 gemäß § 22 Abs. 1 Nrn.7 und 8 IngKaG 
folgende Aufwands- und Entschädigungs-
ordnung beschlossen. Bitte beachten Sie die 
rot markierten Änderungen: 

§ 1 Präambel 
(1)  Die Verwendung der Mittel hat unter dem  

Gebot der sparsamen und wirtschaftli-
chen Haushaltsführung zu erfolgen. 

(2)  Auslagen nach § 7 dieser Ordnung kön-
nen nur erstattet werden, wenn die 
Geschäftsstelle der Ingenieurkammer 
Rheinland-Pfalz die Durchführung der 
Dienstreise vor ihrem Beginn genehmigt 
hat. Auslandsreisen bedürfen der vorhe-
rigen Genehmigung des Präsidenten und 
im Falle seiner Verhinderung der Geneh-
migung seiner Stellvertreterin oder sei-
nes Stellvertreters. 

(3)  Eine Erstattung von Auslagen kann nur 
erfolgen, wenn diese nachgewiesen sind. 

§ 2 Geltungsbereich 
(1)  Die nachstehende Ordnung regelt die 

Entschädigung der Mitglieder der Orga-
ne und des Schlichtungsausschusses der 
Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz. 

(2)  Sie gilt entsprechend für Mitglieder ge-
wählter Ausschüsse sowie für alle Kam-
mermitglieder der Ingenieurkammer 
Rheinland-Pfalz, sofern sie im Auftrag des 
Vorstandes oder des Präsidenten Aufga-
ben für die Ingenieurkammer Rhein-
land-Pfalz erledigen. Eine Entschädigung 
für Fachgruppen und Arbeitskreise wird 
nicht gewährt. 

(3)  Bestellte oder benannte Vertreter der 
Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz in 
Vorstand, Arbeitsgruppen oder Ver-
sammlungen anderer Körperschaften, 
Verwaltungsgremien oder Vereine un-
terliegen den gleichen Bestimmungen, 
soweit nicht diese Institutionen Entschä-
digungen leisten. 

§ 3 Personenbezeichnungen 
Alle in dieser Ordnung vorkommenden Per-
sonenbezeichnungen gelten für weibliche 
und männliche Personen gleichermaßen. 

§ 4 Aufwandsentschädigung 
(1)  Vorstandsmitglieder erhalten eine mo-

natliche Aufwandsentschädigung wie 
folgt: 
1)  Präsident   2.000,- EUR
2)  Vizepräsidenten  1.200,- EUR

3)  Beisitzer       600,- EUR 
Mit der Aufwandsentschädigung ist zu-
gleich die Teilnahme an den Sitzungen 
der Vertreterversammlung abgegolten. 

(2)  Den Mitgliedern der Vertreterversamm-
lung werden auf Antrag für die Teilnahme 
an den Sitzungen der Vertreterversamm-
lung pauschal 100,– EUR sowie Ausla-
gen nach § 7 dieser Ordnung erstattet. 

§ 5  Entschädigung für Zeitversäumnisse 
(Sitzungsgeld) 

(1)  Kammermitglieder der Ingenieurkam-
mer Rheinland-Pfalz erhalten auf An- 
trag, sofern der Vorstand der Ingenieur- 
kammer Rheinland-Pfalz diesen be-
willigt hat, für die Wahrnehmung von 
Behördenterminen, für die Teilnahme 
an Sitzungen des Vorstandes bzw. der 
Ausschüsse sowie für die Teilnahme an 
Fachtagungen und an Veranstaltungen 
mit einer Präsenzpflicht der Ingenieur-
kammer Rheinland-Pfalz eine Entschä-
digung in Form eines Sitzungsgeldes. 
Gleiches gilt für Mitglieder von Prüfungs-
kommissionen für die Sachverständigen-
prüfung nach § 36 Gewerbeordnung. 
Das Sitzungsgeld staffelt sich unter Be-
rücksichtigung der zeitlichen Abwesen-
heit vom Büro- bzw. Wohnsitz wie folgt:  
 
Sitzungsgeld bei einer Abwesenheit von  
• bis 2 Stunden        0,- EUR
• 2 bis 4 Stunden  140,- EUR 
• 4 bis 8 Stunden  210,- EUR 
• über 8 Stunden  280,- EUR 

    der Zahlung des Sitzungsgeldes sind an-
fallende Mehraufwendungen für Verpfle-
gung abgegolten. 

(2)  Kammermitglieder, die vom Vorstand 
oder vom Präsidenten schriftlich beauf-
tragt werden, für die Ingenieurkammer 
Rheinland-Pfalz gutachterliche Stellung-
nahmen oder andere werkvertragliche 
Leistungen zu erbringen, erhalten hierfür 
abweichend von § 631 Abs. 1 BGB eine 
Entschädigung für Zeitversäumnisse ge-
mäß § 5 Abs. 1.

§ 6  Eintragungsausschuss, Ehrenaus-
schuss, Schlichtungsausschuss, 
Fachausschüsse 

(1)  Die Entschädigung der Vorsitzenden des 
Eintragungsausschusses, des Ehrenaus-
schusses und des Schlichtungsausschus-
ses erfolgt pro Sitzung pauschal in Höhe 
von 280,– EUR. Mit dieser Entschädigung 
sind auch die Vor- und Nachbereitung 
der Sitzung und die Begründung von 
Entscheidungen sowie anfallende Mehr-

aufwendungen für Verpflegung und An-
reise abgegolten. 

(2)  Die Entschädigung der Beisitzer des 
Eintragungsausschusses, des Ehrenaus-
schusses, des Schlichtungsausschusses 
sowie der Mitglieder der Fachausschüsse 
richtet sich nach § 5. Mit diesen Zahlun-
gen sind anfallende Mehraufwendungen 
für Verpflegung und Anreise abgegolten. 

§ 7 Erstattung von Auslagen 
(1)  Für Dienstreisen über den Umkreis von 15 

km hinaus werden nach den Grundsät-
zen der Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit entstandene Auslagen auf Antrag (§ 
8 dieser Ordnung) wie folgt erstattet:

 a)   Auslagen für die Benutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel in der nachgewie-
senen Höhe; 

 b)   bei Flügen die Kosten bis zu den Kos-
ten der Touristenklasse; 

 c)   bei Benutzung eines Taxis die Taxikos-
ten, jedoch nur im begründeten Aus-
nahmefall; 

 d)  für die notwendige Benutzung eines 
eigenen Kraftfahrzeugs 0,60 EUR je 
Kilometer: 

 e)   bei einer notwendigen Übernachtung 
werden die angemessenen Kosten in 
nachgewiesener Höhe erstattet. 

(2)  Notwendige Nebenkosten, wie insbes- 
ondere für die Beförderung und Aufbe-
wahrung von Gepäck, für Telefongebüh-
ren, Porto, Garagen- und Parkplatzge-
bühren können gegen Einzelnachweis 
erstattet werden. 

§ 8 Abrechnung 
Entschädigungen nach § 6 und Erstattungen 
nach § 7 sind innerhalb von sechs Wochen 
nach Beendigung des Dienstgeschäftes bei 
der Geschäftsstelle der Ingenieurkammer 
Rheinland-Pfalz zu beantragen. 

§ 9 Steuerpflicht 
Soweit durch Erstattungen nach dieser Sat-
zung eine Steuerpflicht entsteht, liegt die 
Verantwortung dafür beim Empfänger.

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröf-
fentlichung in der Regionalbeilage Rhein-
land-Pfalz des Deutschen Ingenieurblatts in 
Kraft. 

Mainz, den 22. Oktober 2019

Dr.-Ing. Horst Lenz,  
Präsident der Ingenieurkammer  
Rheinland-Pfalz
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Recht

Berufsrecht: Ein scharfes Schwert?
1. Vorbemerkung 

Für fast alle freien Berufe existiert heute 
noch ein Berufsrecht, das aber häufig wenig 
Beachtung findet.
Kollegialer Umgang, die Achtung vor der 
geistigen Leistung des Kollegen, die Res-
pektierung fremder Vertragsverhältnisse 
und nicht zuletzt die Beschränkung bei den 
Werbemöglichkeiten sind im Berufsrecht 
verankert. Den überwiegend geistigen Leis-
tungen der meist freiberuflich Tätigen wird 
so durch besondere Regelungen Rechnung 
getragen. Dazu gehört auch, einem ggf. ru-
inöser Wettbewerb, wie er durch das Urteil 
des EuGH vom 04.07.2019 (C 377/17) we-
gen des Wegfalls der Mindestsätze mögli-
cherweise eingeläutet wurde, wirksam zu 
begegnen. 

2. Was bedeutet Berufsrecht und was 
regelt es?

Mitglieder der Ingenieurkammer Rhein-
land-Pfalz unterliegen dem Berufsrecht der 
Ingenieurkammer Rheinland- Pfalz. 
Nach § 18 Abs. 1 Nr. 3 IngKaG ist es Aufga-
be der Ingenieurkammer für ihre Mitglieder 
die Berufsgrundsätze zu regeln und die Er-
füllung der Berufspflichten zu überwachen. 
Welche Berufspflichten davon erfasst sind, 
regelt § 36 Abs. 1 und 2 IngKaG:

•  Die gewissenhafte Ausübung des Berufs 
unter Beachtung des Rechts, sowie die 
Pflicht der Kammermitglieder dem im 
Zusammenhang  mit ihrem Berufsstand 
entgegengebrachten Vertrauen zu ent-
sprechen und alles zu unterlassen, was 
dem Ansehen des Berufsstandes schaden 
könnte

•  Sachwerte, Leben und Gesundheit Dritter 
sowie die natürlichen Lebensgrundlagen 
nicht zu gefährden

•  die Interessen der Auftraggeber zu wahren
•  Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu 

wahren
•  sich entsprechend der Fort- und Weiterbil-

dungsordnung beruflich fortzubilden
•  sich ausreichend zu versichern (§ 19 Abs. 

6 Nr. 4 IngKaG :Kammermitglieder müssen 
eine Berufshaftpflichtversicherung unter-
halten und Bestand, Höhe, Ausschluss von 
Wagnissen und die Erfüllung von Oblie-
genheiten der Kammer gegenüber nach-
weisen)

•  berufswidrige Handlungen zu Zwecken 
des Wettbewerbs, insbesondere anprei-
sende Werbung zu unterlassen

•  sich an Wettbewerben nur zu beteiligen, 
wenn in ausgewogener Weise den Belan-
gen von Ausloberin und Auslober sowie 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern Rech-
nung getragen wird

•  keine Vorteile Dritter zu fordern oder an-
zunehmen

•  das geistige Eigentum anderer zu achten 
und sich kollegial zu verhalten

3. Schlichtungs- und Ehrenausschuss

Zur Ahndung von berufsrechtlichen Verstö-
ßen eröffnet das IngKaG der Ingenieurkam-
mer zwei mögliche Verfahrenswege:

a)  Verfahren vor dem Schlichtungsaus-
schuss

Das Verfahren wird auf Antrag des Betrof-
fenen oder des Vorstandes eingeleitet.  Vor 
dem Schlichtungsausschuss ( § 35 IngKaG) 
kann zur gütlichen Beilegung von Streitig-
keiten, die sich aus der Berufsausübung 
zwischen den Kammermitgliedern und 
zwischen diesen und Dritten ergeben, 
eine Schlichtung durchgeführt werden. Ist 
ein „Dritter“ beteiligt, muss dieser mit dem 
Schlichtungsversuch einverstanden sein. 
Der/die Vorsitzende des Schlichtungsaus-
schusses kann einen Termin zur mündli-
chen Verhandlung ansetzen.
Das Verfahren soll nach § 16 Schlichtungs-
ordnung durch einen Vergleich beendet 
werden.

b) Verfahren vor dem Ehrenausschuss
Bei Verstößen gegen die berufsrechtlichen 
Pflichten nach § 36 Abs. 1 und 2 IngKaG be-
steht, wenn die „Schuld“ gering ist und ein 
Antrag auf Einleitung eines Ehrenverfah-
rens nicht erforderlich erscheint, die Mög-
lichkeit, durch einen förmlichen Bescheid 
das Verhalten des betroffenen Mitglieds zu 
rügen. Bevor die Rüge erteilt wird, ist die 
betroffene Person zum Sachverhalt zu hö-
ren (§ 37 IngKaG). Gegen den Bescheid ist 
ein Einspruch zulässig.
Wegen desselben Sachverhalts kann nach 
Erteilung einer Rüge beim Ehrenausschuss 

die Einleitung eines Ehren-
verfahrens beantragt werden, 
sofern Tatsachen bekannt wer-
den, die durch die Rüge noch 
nicht geahndet sind.
In allen anderen Fällen, wenn 
der Ingenieurkammer eine 
Verletzung der Berufspflichten 
oder ein berufsunwürdiges 
Verhalten bekannt wird,  ist ein 
förmliches Ehrenverfahren ein-
zuleiten.
Eine mündliche Verhandlung 
ist durchzuführen. In dem 
Verfahren kann der betroffe-
ne Ingenieur sich durch einen 

Rechtsanwalt vertreten lassen.
Es ergeht eine förmliche Entscheidung, die 
dem betroffenen Ingenieur zuzustellen ist.
Die Sanktionen, die seitens des Ehrenaus-
schusses verhängt werden können, sind in 
§ 40 IngKaG aufgelistet.
Sie gehen von der Festsetzung einer Geld-
buße von bis zu 30.000,00 € bis zum Aus-
schluss aus der Ingenieurkammer.
Gegen die Entscheidung des Ehrenaus-
schusses ist der Rechtsweg zum Verwal-
tungsgericht eröffnet.
 
4.  Kann wegen Berufsrechtsverstößen 

auch der Zivilrechtsweg beschritten 
werden?

Grundsätzlich sind Verstöße gegen berufs-
rechtliche Pflichten, die in § 36 IngKaG ge-
regelt sind, nach den Verfahren, die oben 
beschrieben sind, zu ahnden. Die Berufs-
pflichten treffen die Mitglieder der Ingeni-
eurkammer. 
Der Katalog des § 36 IngKaG enthält aber 
auch Berufspflichten, die gleichzeitig zi-
vilrechtliche Tatbestände erfüllen, so z. B. 
die Verpflichtung das geistige Eigentum 
anderer zu achten bzw. keine Vorteile von 
Dritten, die nicht Auftraggeber- /in sind, zu 
fordern oder anzunehmen.
In diesen Fällen kann ein(e) betroffene(r) 
Auftraggeber/in oder ein(e)  Ingenieur/in 
gegen einen Wettbewerber auch den Zivil-
rechtsweg beschreiten.
Einer der häufigsten wettbewerblichen Ver-
stöße, die unzulässige Unterschreitung der 
Mindestsätze der HOAI kann gegen Mitbe-
werber seit der EuGH- Entscheidung vom 
04.07.2019 (C 377/17) – nicht mehr geltend 
gemacht werden. 

Als sonstige Wettbewerbsverstöße kom-
men z. B. die unzulässige Verwertung von 
Planungen von Berufskollegen, unlautere 
Werbung bzw. Urheberrechtsverletzungen 
in Betracht.



Dezember 2019 Mitteilungen der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz  |  7

Stufenplan und openBIM

Anpassungsbedarf in der Normung
Im Dezember 2015 wurde vom Bundes-
ministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur der „Stufenplan Digitales Planen 
und Bauen“ veröffentlicht, der ab Ende 
2020 BIM mit Leistungsniveau 1 regelmä-
ßig im gesamten Verkehrsinfrastrukturbau 
bei neu zu planenden Projekten Anwen-
dung finden soll. Da gemäß Stufenplan 
bestimmte Softwareprodukte nicht vor-
gegeben werden dürfen, bezieht sich der 
Stufenplan für den herstellerneutralen 
und offenen Datenaustausch u. A. auf den 
IFC-Standard. 

IFC ist in Deutschland über <<DIN EN 
ISO 16739:2017-04, Industry Foundation 
Classes (IFC) für den Datenaustausch in 
der Bauindustrie und dem Anlagen-Ma-
nagement – buildingSMART Standard 
“IFC”>> standardisiert. Der IFC-Standard 
beschreibt eine Modellvorstellung, welche 
über unterschiedliche ebenfalls standardi-
sierte Dateiformate ausgetauscht werden 
kann, darunter zum Beispiel ifcXML. Mit 
dem IFC-Modell können u. A. Bauteile mit 
dreidimensionaler Ausprägung und Eigen-
schaftswerten definiert werden und im 
Bauwerksmodell platziert werden.

Den Einbau von genormten Bauteilen 
könnte man sich im Planungsprozess nun 
so vorstellen: 
Man wählt im Zuge der Planung aus ei-
ner zentralen openBIM-Datenbank ein 
genormtes herstellerneutrales Bauteil aus 
und platziert es in seinem Planungsmodell. 
Im Ausschreibungsverfahrens wird das 
Modell den Bietern zur Verfügung gestellt 
und die herstellerneutralen Norm-Bauteile 
werden durch die Bauteile des Herstellers 
ausgetauscht. Auch die Variation eines 

Bauteils von verschiedenen Herstellern ist 
so möglich. 
Soweit die Theorie. Praktisch ist das aber 
nicht möglich, da es in Deutschland derzeit 
keine herstellerneutrale Bauteildatenbank 
gibt und auch die Grundlagen hinsichtlich 
der Bauwerksplatzierung hierzu nicht vor-
handen sind.  

Abbildung 1 zeigt die Auswirkungen von 
fehlenden Festlegungen zur Bauwerksplat-
zierung am Beispiel von Betonrohren nach 
DIN EN 1916, DIN V 1201. In der DIN stehen 
zwar alle Angaben für die Abmessungen 
der Bauteile, nicht aber zu Einfügebezugs-
punkt (an welcher Stelle befindet sich der 
virtuelle Haken, an dem es angehoben und 
platziert wird) und Ausrichtung (wird das 
Bauteil z.B. liegend oder stehend in dem 
virtuellen Bauteillager vorgehalten).

Erst wenn bestehende Normen mit dieser 
Festlegung ergänzt werden, ist ein herstel-
lerneutrales Bauwerksmodell, welches mit 
herstellerspezifischen Bauteilen aktuali-
siert wird, komplikationslos möglich.

In England wird mit der NBS National BIM 
Library ein virtuelles Bauteillager vorge-
halten, was aber nicht herstellerneutral ist 
und auch keine Festlegungen zu Einfüge-
bezugspunkt und Ausrichtung vorgibt.

Um das eingangs beschriebene Szenario 
umsetzen zu können, müssen die derzeit 
noch voneinander losgelösten Normen 
mit Maßketten mit der IFC-Norm kombi-
niert werden. D.h. neben den Maßketten 
muss noch Einfügebezugspunkt und Aus-
richtung festgelegt und ergänzt werden. 
Im Idealfall sind dann normkonforme und 

 

herstellerneutrale IFC-Bauteilmodelle Be-
standteil der Norm.  

Bleibt noch die Frage, wer die erforderli-
chen zusätzlichen Festlegungen in der Nor-
mung trifft, die herstellerneutralen Bau- 
teile erstellt, eine Plattform zur Auswahl 
dieser Bauteile aufbaut und betreibt, sowie 
den Weg dahin koordiniert.  

Eine ausführlichere Darstellung des The-
mas befindet sich in dem Artikel „Building 
Information Modeling in der Abwasser-
ableitung mit openBIM“ in der Zeitschrift 
Wasser und Abfall, Heft 05/2019, Verlag 
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. 
Den Link zur digitalen Version des Artikels 
mit Beispielen finden Sie unter www.bim-
cluster-rlp.de.

Dipl.-Ing. Bernhard Bock
OBERMEYER Planen + Beraten GmbH, 
Kaiserslautern
Mitglied im BIM-Cluster Rheinland-Pfalz

Abbildung 1:  Auswirkung fehlender Festlegungen  
zu Einfügepunkt und Ausrichtung von Bauteilen  
(aus „Building Information Modeling in der Abwas- 
serableitung mit openBIM“ in Wasser und Abfall,  
Heft 05/2019, Verlag Springer Fachmedien Wiesba-
den GmbH)

5.  Welche „Verstöße“ können nicht mit 
Berufsrecht verfolgt werden?

Der weite Bereich der Auseinanderset-
zungen zwischen Vertragsparteien, sei es 
zwischen Ingenieuren untereinander bzw. 
zwischen Ingenieuren und ihren Auftrag-
gebern über die ordnungsgemäße Erfül-
lung der Verträge, können nicht verbindlich 
über berufsrechtliche Vorschriften gelöst 
werden. 

Ob die Leistung mangelfrei erbracht wurde 
bzw. sich der Ingenieur mit der Erbringung 
seiner Leistungen in Verzug befindet und 
ob er aus diesem oder anderen Gründen 
schadensersatzpflichtig ist, gehören vor die 

Zivilgerichte. Dies betrifft auch die Frage, 
ob und in welcher Höhe einem Ingenieur 
für von ihm erbrachte Leistungen ein Ho-
norar zusteht. Insoweit kann die Ingeni-
eurkammer zwar schlichtend tätig werden, 
eine verbindliche Entscheidung kann aber 
nur durch ein Gericht erfolgen. Auch die 
Regelung von Mitwirkungspflichten, wenn 
mehrere Ingenieure gegenüber einem 
Auftraggeber zur Kooperation verpflichtet 
sind, müssen im Streitfall von einem Zivil-
gericht geklärt werden.

gez. Dr. Dr. Stefanie Theis LL.M.
Fachanwältin für Bau- und  
Architektenrecht
Fachanwältin für Vergaberecht

   

    6. Fazit:
Berufsrecht ist kein überkommenes 
Relikt. Es dient dazu, das Ansehen des 
Berufsstandes in der Öffentlichkeit 
zu wahren. Gerade in Zeiten des sich 
immer mehr verschärfenden Wett- 
bewerbs ist es auch ein Instrument, 
das die Ingenieure davor schützt, sich 
nicht von potentiellen Auftraggebern 
gegeneinander ausspielen zu lassen. 
Grundsätzlich gilt aber: Über Berufsrecht  
kann die Ingenieurkammer ihre Mitglie-
der nur zu berufsrechtlich ordnungs-
gemäßem Verhalten verpflichten. Alle 
Streitigkeiten mit Auftraggebern oder 
Berufskollegen, die zu einer vollstreck-
baren Entscheidung, sei es über die 
Verpflichtung zur Zahlung von Honorar 
bzw. die Abwehr von Honoraransprü-
chen, die Mangelhaftigkeit der Leistung 
oder sonstige Schadensersatzpflichten 
führen sollen, können nur auf dem Zivil-
rechtsweg verfolgt werden.
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AHO-Herbsttagung 2019 

Bundesregierung bekennt sich zum Erhalt der HOAI als 
Rechtsverordnung

Die Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs EuGH vom 4. Juli 2019 zu den 
Mindest- und Höchstsätzen der HOAI stand 
im Fokus der diesjährigen AHO-Herbstta-
gung am 19. November 2019 vor mehr als 
170 Teilnehmern im Auditorium Friedrich-
straße in Berlin.

Der Unterabteilungsleiter für Bauwesen 
und Bauwirtschaft im Bundesministerium 
des Innern, für Bau und Heimat (BMI), Mi-
nisterialdirigent Lothar Fehn Krestas, be-
tonte in seinem Grußwort die Einigkeit der 
Bundesministerien, die HOAI als Rechtsver-
ordnung auch zukünftig erhalten zu wol-
len. Er hob die wichtige Funktion der HOAI 
auch über die Vorgabe der verbindlichen 
Mindest- und Höchstsätze hinaus für die 
Sicherung einer hohen Planungs- und Bau-
qualität im Sinne des Verbraucherschutzes 
hervor. Mit dem Erlass vom 5. August 2019 
habe das BMI für die Übergangszeit bis zum 
Abschluss des Rechtsetzungsverfahrens zur 
Anpassung der HOAI umgehend reagiert 
und bewusst nur die europarechtlich er-
forderlichen Änderungen vorgegeben. 
Die insoweit notwendigen vertraglichen 
Anpassungen eröffnen die Möglichkeit ei-
nes Zu- oder Abschlags, behalten aber an-
sonsten die Systematik der Honorarermitt-
lung gemäß der HOAI bei. Insbesondere 
hebt der Erlass des BMI den Grundsatz des 
Leistungswettbewerbes (§ 76 VgV) hervor. 
Angesichts des überschaubaren Zeitraums 
und im Hinblick auf das gemeinsame pri-
märe Ziel, die HOAI als Rechtsverordnung 
zu erhalten, steht das Anliegen des BMI im 
Vordergrund, die rechtlichen Änderungen 
auf die zur Umsetzung des EuGH-Urteils 

notwendigen Änderungen zu konzentrie-
ren. In Umsetzung dieses Ziels setzt Fehn 
Krestas auch zukünftig auf die bewährte 
Zusammenarbeit mit dem AHO als wich-
tigen Gesprächspartner der Bundesregie-
rung für diesen Prozess. 

Der AHO-Vorstandsvorsitzende Dr.-Ing. Er-
ich Rippert machte deutlich, dass mit dem 
Luxemburger Urteil nicht das Ende der HOAI 
verbunden ist. Die meisten Regelungen 
bleiben von dem Urteil unberührt. Insbe-
sondere die Leistungsbilder und die Rege-
lungen zur Ermittlung des Honorars haben 
sich als wertvolles Gerüst und Grundlage 
für das Planen und Bauen in Deutschland 
über mehr als 40 Jahre hinweg etabliert. 
Sie bilden einen rechtssicheren Rahmen für 
Auftraggeber und Auftragnehmer. Es gelte 
nun, die HOAI kurzfristig und systematisch 
an die Vorgaben des EuGH anzupassen, 
und den notwendigen rechtlichen Rahmen 
für Vereinbarungen der Parteien weiterhin 
sicherzustellen. 

Die Verbände und Kammern der Architek-
ten und Ingenieure haben in einem ge-
meinsamen Positionspapier ihre Vorstellun-
gen zur schrittweisen Anpassung der HOAI 
vorgelegt. In einem ersten Schritt soll die 
HOAI am 

Beispiel eines Modells der Steuerberater-
vergütungsverordnung (StBVV) angepasst 
werden. Im Vordergrund steht dabei die 
vertragliche Vereinbarung der Parteien. So-
fern nicht etwas anderes von den Parteien 
festgelegt wird, soll künftig der Regelsatz 
(Mittelsatz) als vereinbart gelten. Ferner soll 

das vereinbarte Honorar angemessen sein. 
Diese Anpassung soll möglichst kurzfristig 
erfolgen und im Jahr 2020 abgeschlossen 
werden.

In einem weiteren Schritt geht es darum, 
die rechtlichen Lücken zur Beseitigung der 
vom EuGH festgestellten Inkohärenz durch 
entsprechenden Nachweis der fachlichen 
Eignung zu schließen, um so möglichst eine 
Wiederherstellung der Verbindlichkeit der 
Mindestsätze zu erreichen.

Ministerialrat Dr. Thomas Solbach vom fe-
derführenden Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) ließ in seinem 
Vortrag die wesentlichen Grundzüge des 
EuGH-Urteils zur HOAI Revue passieren und 
skizzierte den Weg zu den notwendigen 
Anpassungen im deutschen Recht. So seien 
neben Anpassungen der HOAI auch Verän-
derungen der zugrundeliegenden Ermäch-
tigungsgrundlage für die HOAI (Gesetz zur 
Regelung von Ingenieur- und Architek-
tenleistungen) erforderlich. In dem not-
wendigen Rechtsetzungsverfahren sollen, 
abgesehen von den verbindlichen Hono-
rarsätzen, die übrigen Vorgaben der HOAI 
soweit wie möglich beibehalten werden. 
Verschiedene Fragen zur Ausgestaltung im 
Detail befinden sich derzeit in der Diskus-
sion und werden mit den fachlich Beteilig-
ten, darunter auch AHO, Bundesarchitek-
tenkammer und Bundesingenieurkammer 
intensiv diskutiert. Er stimmte zu, dass die 
notwendigen Anpassungen im kommen-
den Jahr 2020 umgesetzt werden sollen. 

Von links: MinDirig Lothar Fehn Krestas, Dr.-Ing. Erich Rippert und RD Heiko 
Roeder.

AHO-Herbsttagung am 19.11.2019.
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Denkanstöße zur zukünftigen Honorierung 
von Planungsleistungen gab Professor Dr.-
Ing Clemens Schramm, der das wirtschaft-
liche Gutachten zur Rechtfertigung der 
HOAI im EU-Vertragsverletzungsverfahren 
erstellt hat. Er ging auf verschiedene An-
sätze zur zukünftigen Honorierung ein. So 
könnte die Berücksichtigung von Objekt- 
und Projektkomponenten im Ergebnis zu 
einer Leitkurve führen, die sich am mittle-
ren Honorarsatz der HOAI orientiert und die 
Grundlage für die Ermittlung des Aufwan-
des im Einzelfall bildet. In jedem Fall muss 
der Zusammenhang zwischen Honorar und 
Qualität beachtet werden, wie das insbe-
sondere der Europäische Gerichtshof in sei-
nen Entscheidungsgründen betont hat.

Ein weiterer Höhepunkt der Tagung war 
der Vortrag von Rechtsanwalt Professor Dr. 
Burkhard Messerschmidt (Redeker Sellner 
Dahs, Bonn), der insbesondere auf die Fol-
gen des EuGH-Urteils für laufende Verträge 
und Verfahren und die derzeit divergie-
rende Rechtsprechung der Oberlandesge-
richte zur weiteren Berücksichtigung der 
HOAI-Mindestsätze einging. Hier werde der 
Bundesgerichtshof das letzte Wort haben. 
Mit einer höchstrichterlichen Entscheidung 

sei aber frühestens Mitte 2020 zu rechnen.
Wie in jedem Jahr wurden im Rahmen der 
AHO-Herbsttagung die wesentlichen Er-
gebnisse der von AHO, Verband Beratender 
Ingenieure (VBI) und Bundesingenieurkam-
mer beim Institut für Freie Berufe (IFB) be-
auftragten Jahresumfrage „Wirtschaftliche 
Lage der Ingenieure und Architekten“ für 
das Jahr 2018 vorgestellt. 

Der AHO-Vorstandsvorsitzende konnte ein 
überwiegend positives Bild der momenta-
nen wirtschaftlichen Situation von Ingeni-
eur- und Architekturbüros zeichnen. Dies 
verdeutlichen nicht zuletzt die nach wie vor 
stabilen Umsätze und Renditen, auch wenn 
diese wegen der teilweise inhomogenen 
Struktur der beteiligten Planungsbüros un-
terschiedlich ausfallen. Planungsleistungen 
werden weiterhin stark nachgefragt. So be-
trägt der Auftragsbestand der Ingenieurbü-
ros durchschnittlich 9 Monate, bei Architek-
turbüros sind es sogar 11,4 Monate. 

Ungebrochen ist auch die Nachfrage nach 
fest angestellten Ingenieuren und Archi-
tekten. So gaben mehr als die Hälfte der 
befragten Ingenieurbüros (54,8 %) einen 
höheren Personalbedarf an fest angestell-

ten Ingenieuren an. Bei 52,6 % der Archi-
tekturbüros wird ein zusätzlicher Bedarf an 
Architekten gemeldet. Dem gegenüber ist 
es derzeit schwierig, Ingenieurabsolventen 
für die Arbeit in Planungsbüros zu gewin-
nen. Im direkten Vergleich der Ingenieurbe-
rufe liegen die am Bau tätigen Ingenieure 
im untersten Bereich des Gehaltsrankings. 
Hier gibt es bei den Gehältern deutlichen 
Nachholbedarf. Dies setzt für Planungsbü-
ros auskömmliche Honorare voraus, die kei-
nesfalls unter den Mindestsätzen der HOAI 
liegen dürfen.  Andernfalls wird es für Auf-
traggeber und Ingenieurbüros schwierig, 
für die anstehenden Herausforderungen im 
Wohnungsbau aber auch im Infrastruktur-
bereich das notwendige Fachpersonal zu 
finden. 

Die gesamten Ergebnisse der Jahresumfra-
ge und weitere Informationen sind unter 
www.aho.de abrufbar. Dort finden Sie auch 
den AHO-Stundensatzrechner.

Quelle: AHO Ausschuss der Verbände 
und Kammern der Ingenieure und Archi-
tektenfür die Honorarordnung e.V.

AHO-Schriftenreihe – Heft 38

Architekten- und Ingenieurvertragsrecht –  
Anwendungshilfe zu Vergütungsfolgen und Verträgen 
Anfang 2018 sind spezielle Regelungen für 
den Bauvertrag, den Verbraucherbauver-
trag sowie den Architekten- und Ingenieur-
vertrag im BGB in Kraft getreten. Erstmals 
werden die vertragstypischen Pflichten aus 
Architekten- und Ingenieurverträgen näher 
beschrieben, ein Sonderkündigungsrecht 
nach Vorlage von Planungsgrundlage und 
Kosteneinschätzung eingeführt, sowie die 
Teilabnahme und die Gesamtschuldneri-
sche Haftung mit dem bauausführenden 
Unternehmer geregelt.

Neue unbestimmte Rechtsbegriffe haben 
zu einer Interpretationsvielfalt in Bezug auf 
die Anforderungen an die von Architek-
ten und Ingenieuren zu erbringenden und 
nach der HOAI vergütenden Planungsleis-
tungen geführt.

Das AHO-Heft Nr. 38 ist eine Hilfe zur An-
wendung des Gesetzes und der Vergü-
tungsfolgen bei Verträgen über Architek-

ten- und Ingenieurleistungen und deren 
Abrechnung in Bezug auf folgende Sonder-
regelungen des BGB:

•  § 650p BGB Vertragstypische Pflichten aus 
Architekten- und Ingenieurverträgen

• § 650q BGB Anwendbare Vorschriften
• § 650r BGB Sonderkündigungsrecht
• § 650s BGB Teilabnahme
•  § 650t BGB Gesamtschuldnerische Haf-

tung mit dem bauausführenden Unter-
nehmer

Begriffe werden definiert, der Anwen-
dungsbereich erläutert und erforderliche 
Abgrenzungen zur HOAI vorgenommen. 
Darüber hinaus enthält das Heft Vorschlä-
ge, Orientierungshilfen und Muster zur Ver-
tragsgestaltung. 

Stand: November 2019

Das Heft ist unter 
www.aho.de/Schriftenreihe bestellbar.

ISBN: 978-3-8462-1090-1, 54 Seiten, 24,80 €.

http://www.aho.de/Schriftenreihe
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Firmenjubiläum 

50 Jahre Alhäuser + König 
Das Büro Alhäuser + König kann mit Stolz 
auf 50 Jahre Firmengeschichte zurückbli-
cken. Als überregional tätiges, unabhän-
giges und neutrales Dienstleistungsunter-
nehmen für die Planung und Baubetreuung 
des gesamten Spektrums der Technischen 
Ausrüstung wurden bis heute mehr als 
2.000 Aufträge erfolgreich abgeschlossen.

Das 50jährige Jubiläum feierte das Ingeni-
eurbüro Alhäuser + König im September mit 
fast 200 Auftraggebern, Geschäftspartnern 
und Mitarbeitern, sowie der Vizepräsiden-
tin der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz 
Dipl.-Ing. (FH) Wilhelmina Katzschmann. In 
seiner Rede an die Gäste zeigte Geschäfts-
führer Nils Alhäuser Dankbarkeit und Stolz 
auf das Erreichte: 

„In der Rückschau auf die vielen Projekte 
und Baumaßnahmen lässt sich eine Kon-
stante ermitteln, nämlich die, dass kein 

Bauwerk ist, wie ein anderes. Jedes Projekt 
ist eine neue Aufgabe, der wir uns gerne 
stellen und deren Eigenheiten wir als He-
rausforderung begreifen, die wir im Team 
gemeinsam mit den Auftraggebern und 
allen Projektbeteiligten lösen.“ 

Was vor einem halben Jahrhundert als 
kleines 1-Mann-Büro des Dieter Alhäuser 
begann, hat sich zu einem bundesweit an-
erkannten Unternehmen entwickelt. Mit 
fast 60 festangestellten Mitarbeitern ist 
Alhäuser + König (A+K) zurzeit das größte 
Ingenieurbüro für die Planung Technischer 
Gebäudeausrüstung in Rheinland-Pfalz. Die 
aktuelle Geschäftsleitung wird wahrgenom-
men durch Frank Dünschmann  und Nils 
Alhäuser. Letzterer ist langjähriges Mitglied 
der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz. Da-
her ließ es sich die Kammervizepräsidentin 
Dipl.-Ing. (FH) Wilhelmina Katzschmann 
nicht nehmen, persönliche Glückwünsche 

zum Firmenjubiläum zu überbringen und 
zeigte sich sichtlich beeindruckt von den 
Erfolgen des Unternehmens. „Alhäuser + 
König geht mit einzigartigem Beispiel vor-
an und zeigt, dass es auch in den ländlichen 
Regionen möglich ist, ein florierendes Un-
ternehmen mit zufriedenen Mitarbeitern zu 
führen und sich in seiner Branche bundes-
weit einen Namen zu machen. Wir können 
stolz darauf sein, solche Mitgliedsbüros in 
Rheinland-Pfalz zu haben.“ 

Die derzeitigen Aufgaben des Unterneh-
mens sind überaus zahlreich. Neue Mitar-
beiter zur Ergänzung der Mannschaft sind 
daher herzlich willkommen. Für den Nach-
wuchs bietet das Büro Ausbildungsplätze 
sowie auch die Möglichkeit für ein Duales 
Studium an. Informationen über die vielfäl-
tigen Karrieremöglichkeiten finden sich auf 
der Unternehmenspräsentation im Internet 
unter www.auk-ing.de.

Quelle: Althäuser & König
Die aktuelle und ehemalige Geschäftsführung (von links): Nils Alhäuser, Gisbert König, Dieter Alhäuser, 
Frank Dünschmann

Wilhelmina Katzschmann und Nils Alhäuser bei 
der Übergabe der Kammerurkunde zum 50jähri-
gen Firmenjubiläum

Service

Nachfolgesprechstunde
Die nächsten Termine für unsere Nachfolge-
sprechstunde Büroübergabe /-übernahme 
stehen fest:
 
31. März 2020, 28. April 2020, 19. Mai 2020 
und 16. Juni 2020,
13 Uhr bis 16 Uhr, einstündig, jeweils zur 
vollen Stunde, 
in der Geschäftsstelle der Ingenieurkam-
mer in Mainz. 

Im Rahmen eines einstündigen Erstge-
sprächs können Sie in vertraulicher At-
mosphäre wichtige Aspekte eines Büro-
übergabevorhabens und alle rechtlichen, 
steuerlichen sowie Ihre individuellen Fra-
gen mit einem erfahrenen Experten bera-
ten. Natürlich richtet sich dieses Angebot 
auch an Personen, die Interesse an einer 
Büroübernahme haben. 

Als Spezialist für Nachfolgeregelungen bei 
Ingenieurbüros und Anbieter der Plattform 
www.nachfolge-boerse.de, betreut die 
Dr.-Ing. Preißing AG sowohl Büroinhaber als 
auch Nachfolgeinteressenten. 

Terminvereinbarung
Bei Interesse vereinbaren Sie bitte telefo-
nisch einen Termin unter 06131 – 959860.

http://www.auk-ing.de


Dezember 2019 Mitteilungen der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz  |  11

Das Kapitalanlagen-Portfolio des Versor-
gungswerks bestand zum Bilanzstichtag zu 
3,2 % aus Grundstücken, zu 27 % aus Na-
mensschuldverschreibungen und Darlehen 
und zu 67,2 % aus Wertpapieren und Antei-
len. Weitere Bestandteile waren Hypothe-
kendarlehen mit 2,0 %, Festgelder mit 0,4 % 
sowie Beteiligungen mit 0,2 %.   
Der Jahresabschluss erhielt das uneinge-
schränkte Testat der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft.   

Der Verwaltungsrat hat den Jahresab-
schluss gebilligt, sich dem Lagebericht der 
Geschäftsführung angeschlossen und ihr 
Entlastung erteilt.  
Der Geschäftsbericht 2018 steht auf der 
Homepage des Versorgungswerks (www.
bingppv.de) unter der Rubrik „BIngPPV im 
Überblick / Geschäftsdaten“ zur Verfügung. 
Auf Anforderung erhalten Mitglieder wei-
terhin ein Druckexemplar des Geschäftsbe-
richts. 
 

2.  Gewinnverwendung / Dynamisierung 
2020 

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die 
laufenden Ruhegelder zum 1. Januar 2020 
um 1 % zu erhöhen.  
Außerdem hat der Verwaltungsrat be-
schlossen, die im Anwartschaftsverband 
3 (AV 3) erworbenen Anwartschaften und 
die ab 1. Januar 2015 erworbenen Renten-
punkte (Rechnungszins jeweils 2,5 %) zum 
1. Januar 2020 um jeweils 0,75 % zu erhö-
hen. 

3.  Rentenbemessungsfaktor für das Jahr 
2020 

Der Rentenbemessungsfaktor wurde vom 
Verwaltungsrat für das Jahr 2020 durch 
die Änderungssatzung auf – wie bisher – 
1,0000 festgesetzt. Damit entspricht bei 
Ruhegeldeinweisung im Jahr 2020 ein im 
Finanzierungssystem seit 1. Januar 2015 
erworbener Rentenpunkt einer €-Anwart-
schaft in Höhe von 1 €. Die Aufsichtsbehör-
de (das Bayerische Staatsministerium des 

Innern, für Sport und Integration) muss den 
Rentenbemessungsfaktor für 2020 noch 
genehmigen.
 
4. Weitere Satzungsänderungen 2020  
Des Weiteren hat der Verwaltungsrat fol-
gende Änderungen beschlossen: 
•  eine Klarstellung bei der Regelung zum 

aufgeschobenen Altersruhegeld sowie bei 
der Versorgungsausgleichsregelung 

 •  redaktionelle Änderungen  
Die Änderungen sollen nach der erforder-
lichen Genehmigung durch die Aufsichts-
behörde zum 1. Januar 2020 in Kraft treten.  

5.  Versicherungsmathematisches  
Gutachten 

Nach Art. 16 Abs. 3 Nr. 4 VersoG hat der 
Verantwortliche Aktuar mindestens zum 
Abschlussstichtag eines jeden fünften Ge-
schäftsjahres ein umfassendes versiche-
rungsmathematisches Gutachten über die 
finanzielle Situation der Versorgungsanstalt 
zu erstellen. Das vorab an die Mitglieder 
des Verwaltungsrats übersandte Gutachten 
wurde in der Sitzung vom Verantwortlichen 
Aktuar erläutert.  

6. Wirtschaftsplanung 2020 
Der Verwaltungsrat hat die von der Ge-
schäftsführung aufgestellte Wirtschaftspla-
nung 2020 gebilligt.  
 
7.  Bestellung eines Verantwortlichen 

Aktuars 
Der bisher Verantwortliche Aktuar, Herr Hel-
mut Baader, tritt zum 1. Dezember in den 
Ruhestand. Der Verwaltungsrat hat daher 
mit Zustimmung des Vorstands der Bayeri-
schen Versorgungskammer Herrn Markus 
Schick mit sofortiger Wirkung als Verant-
wortlichen Aktuar bestellt.  
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1. Geschäftsergebnisse 2018
  2018 2017 Veränderungen
Anwartschaftsberechtigte    10.209   9.690    + 519
Aktive Mitglieder                    9.132    8.691   + 441
davon Ingenieure      5.586   5.460    + 126
davon Psychotherapeuten    3.546   3.231    + 315
Versorgungsempfänger         840     744    +   96

  Mio. €       Mio. €   Mio. €
Beiträge im Geschäftsjahr 67,9     64,1   + 3,9
Kapitalanlagen     1.128,7 1.021,2    + 107,5
Versorgungsleistungen         6,99 5,88   + 1,11 
Bilanzsumme 1.161,4 1.063,0  + 98,4
versicherungstechnische 
Rückstellungen     1.143,0        1.046,6    + 96,4
Durchschnittsverzinsung (GDV)   3,57 %  3,63 %

Am 25. September 2019 fand die zweite Verwaltungsratssitzung im  
Geschäftsjahr 2019 in München statt. 

Wesentliche Tagesordnungspunkte der Verwaltungsratssitzung waren:  

Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau mit Psychotherapeutenversorgung 

Aktuelle Informationen  
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Mitglieder

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 
Wir gratulieren allen Mitgliedern, die im Dezember Geburtstag haben und wünschen  
Ihnen Gesundheit und beruflichen Erfolg sowie persönlich alles Gute.

40. Geburtstag 
Dipl.-Ing. Dirk Maier
Nikolay Viktorovic Rudenko M.Sc.

50. Geburtstag 
Dipl.-Ing. Michael Scheer

60. Geburtstag 
Dipl.-Ing. Gerd Hermann
Prof. Joachim Kilian
Dipl.-Biologe Uwe Weibel

70. Geburtstag 
Dipl.-Ing. (FH) Heinz-Werner Ochs
Willi Hubert
Ing. (grad.) Alfred Anger

76. Geburtstag 
Dipl.-Ing. Hans Joachim Hommer
Dr.-Ing. Herbert Bessei
Alexander Bertrams
Bruno Bretz

77. Geburtstag 
Dipl.-Ing. Manfred Kotter

78. Geburtstag 
Prof. Dr.-Ing. Harald Beitzel

82. Geburtstag 

Dipl.-Ing. (FH) Norbert Stammer
Prof. Dr.-Ing. Gerd Ambos

83. Geburtstag 
Prof. Dr. Rolf Fillibeck

85. Geburtstag 
Dipl.-Ing. (FH) Lothar Langheinrich

94. Geburtstag 
Dipl.-Ing. (FH) Helmuth Clemens

Fort- und Weiterbildung

Seminarprogramm  
Januar bis Februar 2020

Datum Seminar Seminar-Nr. 

24.01.2020 bis 25.01.2020, 
Ostfildern Workshop Wärmebrücken – erkennen, analysieren, berechnen WBWS-22-000-ES

27.01.2020, Karlsruhe Praxisseminar: Die neuen Homogenbereiche als Ersatz für die Boden- und 
Felsklassen HOMG-07-E01-KA

29.01.2020, Ostfildern Modernes Zeit- und Arbeitsmanagement für Architekten und Ingenieure ZUSM-20-E01-ES

04.02.2020, Magdeburg Kalkulation von Preisen und Leistungen nach dem EUGH-Urteil zur HOAI –  
Konsequenzen und Optionen speziell für Energieberater KVAL-15-E01-MD

13.02.2020 bis 25.04.2020, 
Ostfildern

Basis „Energieeffiziente Gebäudeplanung“ - Ausstellung von Energieausweisen 
für Wohngebäude nach § 21 EnEV EGSE-16-100-ES

Mitglieder der Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz erhalten 25 % Teilnehmerrabatt. Weitere Informationen, Seminarinhalte sowie die Mög-
lichkeit zur Anmeldung finden Sie unter www.ingenieurbildung-suedwest.de. Worin möchten Sie sich weiterbilden? Teilen Sie uns gerne 
Ihre Wunschthemen zum Thema Fortbildung von Ingenieuren mit. Wir freuen uns auf Ihre Anregungen.
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Frohe Festtage!
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitglieder,

der Vorstand sowie die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Ingenieurkammer 

Rheinland-Pfalz wünschen Ihnen und Ihren 
Familien ein schönes Weihnachtsfest,  

erholsame Feiertage sowie Gesundheit, 
Glück und Erfolg im neuen Jahr.

Die Kammergeschäftsstelle bleibt vom  
23. Dezember 2019 bis 5. Januar 2020  

geschlossen. Wir sind ab dem 6. Januar 
2020 wieder wie gewohnt für Sie da.

Kündigungen
Wir verabschieden uns von den Mitglie-
dern, die ihre Mitgliedschaft gekündigt 
haben:

Dipl.-Ing. (FH) Marion Kröll
Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kilian
Karl Maier
Heinrich Holkenbrink
Dipl.-Ing. (FH) Dieter Nicklaus
Mohammad Taghi Titidezh

Verstorbene
Die Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz 
trauert um ihre geschätzten Kollegen:

Dipl.-Ing. (FH) Stefan Bohn aus Bell
Dipl.-Ing. (FH) Christoph Lenz  
aus Winterspelt
Manuel Offenbacher aus Berg

Wir sprechen allen Angehörigen unsere tie-
fe Anteilnahme aus und bewahren den Ver-
storbenen in Dankbarkeit für die Jahre der 
Zusammenarbeit ein ehrendes Andenken.

https://www.akademie-der-ingenieure.de/Veranstaltungen/Fachspezifische-Themen/Energieeffizienz-Bauphysik/Workshop-Waermebruecken-erkennen-analysieren-berechnen-Ostfildern.html
https://www.akademie-der-ingenieure.de/Veranstaltungen/Fachspezifische-Themen/Konstruktiver-Ingenieurbau-TWP/Praxisseminar-Die-neuen-Homogenbereiche-als-Ersatz-fuer-die-Boden-und-Felsklassen-Karlsruhe.html
https://www.akademie-der-ingenieure.de/Veranstaltungen/Fachspezifische-Themen/Konstruktiver-Ingenieurbau-TWP/Praxisseminar-Die-neuen-Homogenbereiche-als-Ersatz-fuer-die-Boden-und-Felsklassen-Karlsruhe.html
https://www.akademie-der-ingenieure.de/Veranstaltungen/Themen-aus-dem-Berufsumfeld/Persoenlichkeitsentwicklung/Modernes-Zeit-und-Arbeitsmanagement-fuer-Architekten-und-Ingenieure-in-Ostfildern5467.html
https://www.akademie-der-ingenieure.de/Veranstaltungen/Themen-aus-dem-Berufsumfeld/Projektsteuerung/Kalkulation-von-Preisen-und-Leistungen-nach-dem-EUGH-Urteil-zur-HOAI-Konsequenzen-und-Optionen-speziell-fuer-Energieberater-in-Magdeburg.html
https://www.akademie-der-ingenieure.de/Veranstaltungen/Themen-aus-dem-Berufsumfeld/Projektsteuerung/Kalkulation-von-Preisen-und-Leistungen-nach-dem-EUGH-Urteil-zur-HOAI-Konsequenzen-und-Optionen-speziell-fuer-Energieberater-in-Magdeburg.html
https://www.akademie-der-ingenieure.de/Veranstaltungen/Fachspezifische-Themen/Energieeffizienz-Bauphysik/Basis-Energieeffiziente-Gebaeudeplanung-Ausstellung-von-Energieausweisen-fuer-Wohngebaeude-nach-21-EnEV.html
https://www.akademie-der-ingenieure.de/Veranstaltungen/Fachspezifische-Themen/Energieeffizienz-Bauphysik/Basis-Energieeffiziente-Gebaeudeplanung-Ausstellung-von-Energieausweisen-fuer-Wohngebaeude-nach-21-EnEV.html
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